
 

 

Nr. 19                Stadt Grevenbroich              05.10.2020 
Amtliche Bekanntmachungen 

 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 

 
Betr.: Aufstellung der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. G 183 „Rheydter 

Straße/Merkatorstraße“ –  Ortsteil Elsen - 
hier:  a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 13a BauGB 
 b) Durchführung des Verfahrens gemäß § 13a BauGB    
 
zu a) 
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 27.08.2020 gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 13a 
Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. G 183 
„Rheydter Straße/Merkatorstraße“ – Ortsteil Elsen - beschlossen.  
 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt. 
 
Ortsteil: Elsen 
BPlan-Änd.-Nr.: 1. Änd. G 183 
Bezeichnung: „Rheydter Straße/Merkatorstraße“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 

     

 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 S. 2 BauGB bekannt gemacht. 
 
Zu b) 
Ferner hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 27.08.2020 beschlossen, das beschleunigte 
Verfahren gemäß § 13a BauGB durchzuführen. 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 13a Abs. 3 BauGB bekannt gemacht. 
 



Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß § 13a Abs. 2 S. 1 BauGB die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von 
dem Umweltbericht nach § 2 a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB wird 
demnach abgesehen; § 4c BauGB (Überwachung/Monitoring) ist nicht anzuwenden. 
 
Über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung kann sich die 
Öffentlichkeit in der Zeit vom 14.09.2020 bis einschließlich 18.09.2020 im städtischen Verwaltungsgebäude 
Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 41515 Grevenbroich, Fachbereich 
Stadtplanung/Bauordnung, 2. Etage, Zimmer 212, während der Dienststunden unterrichten und sich zum 
gewählten Verfahren gemäß § 13a Abs.3 BauGB äußern. Es wird um vorherige Terminabsprache gebeten unter 
den Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 
 
Zusätzlich können die öffentlichen Informationen zu diesem Planverfahren über die für jedermann zugängliche 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroich im Internet unter www.o-sp.de/grevenbroich eingesehen werden. 
 
Grevenbroich, den 28.08.2020 
 
 
Klaus Krützen 
Bürgermeister 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 

 
Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 222 „August-Münker-Straße“ –  Ortsteil Allrath - 
hier:  a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 13a BauGB 

b) Durchführung des Verfahrens gemäß § 13a BauGB    
 
zu a) 
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 27.08.2020 gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 13a 
Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 222 „August-Münker-Straße“ – Ortsteil 
Allrath - beschlossen.   
 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt. 
 
Ortsteil: Allrath 
BPlan-Nr.: G 222 
Bezeichnung: „August-Münker-Straße“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 
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Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 S. 2 BauGB bekannt gemacht. 
 
Zu b) 
Ferner hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 27.08.2020 beschlossen, das beschleunigte 
Verfahren gemäß § 13a BauGB durchzuführen. 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 13a Abs. 3 BauGB bekannt gemacht. 
 
Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß § 13a Abs. 2 S. 1 BauGB die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von 
dem Umweltbericht nach § 2 a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB wird 
demnach abgesehen; § 4c BauGB (Überwachung/Monitoring) ist nicht anzuwenden. 
 
Über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung kann sich die 
Öffentlichkeit in der Zeit vom 14.09.2020 bis einschließlich 18.09.2020 im städtischen Verwaltungsgebäude 
Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 41515 Grevenbroich, Fachbereich 
Stadtplanung/Bauordnung, 2. Etage, Zimmer 212, während der Dienststunden unterrichten und sich zum 
gewählten Verfahren gemäß § 13a Abs.3 BauGB äußern. Es wird um vorherige Terminabsprache gebeten unter 
den Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 
 
Zusätzlich können die öffentlichen Informationen zu diesem Planverfahren über die für jedermann zugängliche 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroich im Internet unter www.o-sp.de/grevenbroich eingesehen werden. 
 
Grevenbroich, den 28.08.2020 
 
 
Klaus Krützen 
Bürgermeister 
 

 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 

 
Betr.: Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. H 4 „Winzerather Straße“ –  Ortsteil Hemmerden - 
hier:    a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 13a BauGB 

 b) Durchführung des Verfahrens gemäß § 13a BauGB    
 
zu a) 
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 27.08.2020 gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 13a 
Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. H 4 „Winzerather Straße“ – 
Ortsteil Hemmerden - beschlossen.  
 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt. 
 
 
Ortsteil: Hemmerden 
BPlan-Änd.-Nr.: 2. Änd. H 4 
Bezeichnung: „Winzerather Straße“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 
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Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 S. 2 BauGB bekannt gemacht. 
 
Zu b) 
Ferner hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 27.08.2020 beschlossen, das beschleunigte 
Verfahren gemäß § 13a BauGB durchzuführen. 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 13a Abs. 3 BauGB bekannt gemacht. 
 
Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß § 13a Abs. 2 S. 1 BauGB die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von 
dem Umweltbericht nach § 2 a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB wird 
demnach abgesehen; § 4c BauGB (Überwachung/Monitoring) ist nicht anzuwenden. 
 
Über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung kann sich die 
Öffentlichkeit in der Zeit vom 14.09.2020 bis einschließlich 18.09.2020 im städtischen Verwaltungsgebäude 
Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 41515 Grevenbroich, Fachbereich 
Stadtplanung/Bauordnung, 2. Etage, Zimmer 212, während der Dienststunden unterrichten und sich zum 
gewählten Verfahren gemäß § 13a Abs.3 BauGB äußern. Es wird um vorherige Terminabsprache gebeten unter 
den Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 
 
Zusätzlich können die öffentlichen Informationen zu diesem Planverfahren über die für jedermann zugängliche 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroich im Internet unter www.o-sp.de/grevenbroich eingesehen werden. 
 
Grevenbroich, den 28.08.2020 
 
 
Klaus Krützen 
Bürgermeister 
 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 

 
Betr.: Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes    Nr. K 2 „Stifterstraße“ –  Ortsteil Kapellen - 
hier:  a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 13a BauGB 

 b) Durchführung des Verfahrens gemäß § 13a BauGB    
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zu a) 
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 27.08.2020 gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 13a 
Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. K 2 „Stifterstraße“ – Ortsteil 
Kapellen - beschlossen.  
 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt. 
 
Ortsteil: Kapellen 
BPlan-Änd.-Nr.: 2. Änd. K 2 
Bezeichnung: „Stifterstraße“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 

     

 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 S. 2 BauGB bekannt gemacht. 
 
Zu b) 
Ferner hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 27.08.2020 beschlossen, das beschleunigte 
Verfahren gemäß § 13a BauGB durchzuführen. 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 13a Abs. 3 BauGB bekannt gemacht. 
 
Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß § 13a Abs. 2 S. 1 BauGB die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von 
dem Umweltbericht nach § 2 a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB wird 
demnach abgesehen; § 4c BauGB (Überwachung/Monitoring) ist nicht anzuwenden. 
 
Über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung kann sich die 
Öffentlichkeit in der Zeit vom 14.09.2020 bis einschließlich 18.09.2020 im städtischen Verwaltungsgebäude 
Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 41515 Grevenbroich, Fachbereich 
Stadtplanung/Bauordnung, 2. Etage, Zimmer 212, während der Dienststunden unterrichten und sich zum 
gewählten Verfahren gemäß § 13a Abs.3 BauGB äußern. Es wird um vorherige Terminabsprache gebeten unter 
den Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 
 
 
 
 
 
 
 



Zusätzlich können die öffentlichen Informationen zu diesem Planverfahren über die für jedermann zugängliche 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroich im Internet unter www.o-sp.de/grevenbroich eingesehen werden. 
 
Grevenbroich, den 28.08.2020 
 
 
Klaus Krützen 
Bürgermeister 
 
 
 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 

 
Betr.: Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. N 40 „Sondergebiet Einzelhandel und Wohnen an 

der Hülchrather Straße“ –  Ortsteil Neukirchen - 
hier: a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs.1 i.V.m.   § 13a BauGB 

 b) Durchführung des Verfahrens gemäß § 13a BauGB    
c) Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 13a BauGB 

 
zu a) 
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 27.08.2020 gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 13a 
Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. N 40 „Sondergebiet 
Einzelhandel und Wohnen an der Hülchrather Straße“ – Ortsteil Neukirchen – beschlossen.  
 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt. 
 
Ortsteil: Neukirchen 
BPlan-Änd.-Nr.: 1. Änd. N 40 
Bezeichnung: „Sondergebiet Einzelhandel und Wohnen an der Hülchrather Straße“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 

     

 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 S. 2 BauGB bekannt gemacht. 
 
Zu b) 
Ferner hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 27.08.2020 beschlossen, das beschleunigte 
Verfahren gemäß § 13a BauGB durchzuführen. 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 13a Abs. 3 BauGB bekannt gemacht. 
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Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß § 13a Abs. 2 S. 1 BauGB die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von 
dem Umweltbericht nach § 2 a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB wird 
demnach abgesehen; § 4c BauGB (Überwachung/Monitoring) ist nicht anzuwenden. 
 
Über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung kann sich die 
Öffentlichkeit in der Zeit vom 14.09.2020 bis einschließlich 18.09.2020 im städtischen Verwaltungsgebäude 

Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 41515 Grevenbroich, Fachbereich 
Stadtplanung/Bauordnung, 2. Etage, Zimmer 212, während der Dienststunden unterrichten und sich zum 
gewählten Verfahren gemäß § 13a Abs.3 BauGB äußern. Es wird um vorherige Terminabsprache gebeten unter 
den Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 
 
Während der Dienststunden stehen Mitarbeiter des Fachdienstes Stadtplanung zur Auskunft zur Verfügung. 
 
Zu c) 
Außerdem hat der Planungsausschuss der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 25.08.2020 gemäß § 3 Abs. 
2 i.V.m. § 13a BauGB die Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. N 40 „Sondergebiet 
Einzelhandel und Wohnen an der Hülchrather Straße“ – Ortsteil Neukirchen – beschlossen. 

 
Der Bebauungsplanentwurf liegt gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 13a BauGB einschließlich Entwurfsbegründung in der 
Zeit vom 14.09.2020 bis einschließlich 23.10.2020 im städtischen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, 

Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 41515 Grevenbroich, Fachdienst Stadtplanung, 2. Etage, Zimmer 212, 
während der Dienststunden öffentlich aus. Es wird um vorherige Terminabsprache gebeten unter den 
Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 
 
Zusätzlich können die öffentlichen Informationen zu diesem Planverfahren über die für jedermann zugängliche 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroich im Internet unter www.o-sp.de/grevenbroich eingesehen werden. 
 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Anregungen zu dem Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift 
vorbringen. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4a Abs. 6 BauGB 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
 
 
Grevenbroich, den 28.08.2020 
 
 
 
Klaus Krützen 
Bürgermeister 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 

 
Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. N 48 "Laubfroschweg“ – Ortsteil Münchrath – 
hier:    a) erneuter Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs.    1 Baugesetzbuch (BauGB) 

b) Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)       
 
Zu a) 
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 27.08.2020 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
die erneute Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. N 48 "Laubfroschweg“ – Ortsteil Münchrath – beschlossen. 

 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt. 
 
Ortsteil: Münchrath 
BPlan-Nr.: N 48 
Bezeichnung: „Laubfroschweg“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 
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Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB bekannt gemacht. 
 
Zu b) 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird über die beabsichtigte Planung mit den Bürgerinnen und Bürgern eine öffentliche 
Anhörung und Erörterung durchgeführt. 
 
Zu diesem Zweck liegt der Planentwurf in der Zeit vom 14.09.2020 bis einschließlich 18.09.2020  im 

städtischen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Fachdienst Stadtplanung, Ostwall 6, 
41515 Grevenbroich, 2. Etage, Zimmer 212, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Es wird um 
vorherige Terminabsprache gebeten unter den Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 
 
Zusätzlich können die öffentlichen Informationen zu diesem Planverfahren über die für jedermann zugängliche 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroich im Internet unter www.o-sp.de/grevenbroich eingesehen werden. 
 
Während der Dienststunden stehen Mitarbeiter des Fachdienstes Stadtplanung zur Auskunft zur Verfügung. 
 
Grevenbroich, den 28.08.2020 
 
 
Klaus Krützen 
Bürgermeister 
 

 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 

 
Betr.: Aufstellung der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbegebiet  
           Gasthausbusch“ – Ortsteil Wevelinghoven – 
hier:  Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
  
Der Planungsausschuss der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 25.08.2020 gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) die Auslegung der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbegebiet 
Gasthausbusch“ – Ortsteil Wevelinghoven – 
beschlossen. 
 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt. 
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Ortsteil: Wevelinghoven 
FNP-Änd.-Nr.: 24. Änderung 
Bezeichnung: „Gewerbegebiet Gasthausbusch“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 

 

 
 
Der Entwurf der o. g. Flächennutzungsplanänderung liegt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB einschließlich 
Entwurfsbegründung in der Zeit vom 14.09.2020 bis einschließlich 23.10.2020 im städtischen 

Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Fachbereich Stadtplanung/Bauordnung, Ostwall 
6, 41515 Grevenbroich, 2. Etage, Zimmer 212, während der Dienststunden öffentlich aus. Es wird um vorherige 
Terminabsprache gebeten unter den Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 
 
Zusätzlich können die öffentlichen Informationen zu diesem Planverfahren über die für jeden zugängliche 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroich im Internet unter www.o-sp.de/grevenbroich eingesehen werden. 
 
Während der Dienststunden stehen Mitarbeiter des Fachdienstes Stadtplanung zur Auskunft zur Verfügung.  
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung können folgende umweltbezogenen Informationen und Gutachten 
eingesehen werden: 
 

1. Ein Umweltbericht mit Aussagen zu den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche und 
Boden, Wasser, Luft, Klima und Luftqualität, Landschaft, Natura 2000-Gebiete, Menschen und menschliche 
Gesundheit, sowie Kultur- und Sachgüter, und deren gegenseitige Abhängigkeiten  
 
2. Eine Artenschutzrechtliche Prüfung (Stufe I und II) 
 
3. Ein Lärmschutzgutachten 
 
4. Eine verkehrstechnische Untersuchung 
 
5. Bisher bei der Stadt Grevenbroich eingegangene umweltbezogene Stellungnahmen von Privaten, Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

../../../../FB%2061/FD%2061.2%20Stadtplanung%20Denkmalschutz/Verwaltungsangelegenheiten/Bekanntmachungen/www.o-sp.de/grevenbroich


Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4 a Abs. 6 BauGB bei der 
Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben. Es wird gem. § 3 Abs. 3 BauGB 
darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie 
im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können. 
 
 
Grevenbroich, den 28.08.2020     
 
 
Klaus Krützen 
Bürgermeister 
 
 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 

 
Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. W 54 „Logistikzentrum Grevenbroicher Straße“ –  Ortsteil 

Wevelinghoven – 
hier:  Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)            
             
Der Planungsausschuss der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 25.08.2020 gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) die Auslegung des Bebauungsplanes Nr. W 54 „Logistikzentrum Grevenbroicher 
Straße“ – Ortsteil Wevelinghoven –beschlossen. 

 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt. 
 
Ortsteil: Wevelinghoven 
BPlan-Nr.: W 54 
Bezeichnung: „Logistikzentrum Grevenbroicher Straße“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 

 

 
 

Der Entwurf des o.g. Bebauungsplanes liegt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB einschließlich Entwurfsbegründung in der 
Zeit vom 14.09.2020 bis einschließlich 23.10.2020 im städtischen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, 

Rathauserweiterungsbau, Fachbereich Stadtplanung/Bauordnung, Ostwall 6, 41515 Grevenbroich, 2 Etage, 
Zimmer 212, während der Dienststunden öffentlich aus. Es wird um vorherige Terminabsprache gebeten unter 
den Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 
 



Zusätzlich können die öffentlichen Informationen zu diesem Planverfahren über die für jeden zugängliche 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroich im Internet unter  
www.o-sp.de/grevenbroich eingesehen werden. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung können folgende umweltbezogenen Informationen und Gutachten 
eingesehen werden: 
 

1. Ein Umweltbericht mit Aussagen zu den Schutzgütern Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt sowie 
Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Luftqualität, Landschaft, Natura 2000-Gebiete, Menschen und 
menschliche Gesundheit, Kultur- und Sachgüter und deren gegenseitige Abhängigkeiten 
 
2. Eine Artenschutzrechtliche Prüfung (Stufe I und II) 
 
3. Ein Lärmschutzgutachten 
 
4. Eine verkehrstechnische Untersuchung 
 
5. Ein Bodengutachten 
 
6. Bisher bei der Stadt Grevenbroich eingegangene umweltbezogene Stellungnahmen von Privaten, Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4a Abs. 6 BauGB 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Grevenbroich, den 28.08.2020 
 
 
Klaus Krützen 
Bürgermeister 
 

 

 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 

 
Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. K 36 „Garagenhof Friedrichstraße“– Ortsteil Kapellen - 
hier:  Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)            
             
Der Planungsausschuss der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 25.08.2020 gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) die Auslegung des Bebauungsplanes Nr. K 36 „Garagenhof Friedrichstraße“– Ortsteil 
Kapellen – beschlossen. 

 
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt. 
 
Ortsteil: Kapellen 
BPlan-Nr.: K 36 
Bezeichnung: „Garagenhof Friedrichstraße“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 
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Der Entwurf des o.g. Bebauungsplanes liegt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB einschließlich Entwurfsbegründung in der 
Zeit vom 14.09.2020 bis einschließlich 23.10.2020 im städtischen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, 

Rathauserweiterungsbau, Fachbereich Stadtplanung/Bauordnung, Ostwall 6, 41515 Grevenbroich, 2 Etage, 
Zimmer 212, während der Dienststunden öffentlich aus. Es wird um vorherige Terminabsprache gebeten unter 
den Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 
 
Zusätzlich können die öffentlichen Informationen zu diesem Planverfahren über die für jeden zugängliche 
Ausgabeseite der Stadt Grevenbroich im Internet unter  
www.o-sp.de/grevenbroich eingesehen werden. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung können folgende umweltbezogenen Informationen und Gutachten 
eingesehen werden: 
 

1. Ein Umweltbericht mit Aussagen zu den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflanzen, Natur und Landschaft sowie 
biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima, Kultur- und Sachgüter, FFH-Gebiete und europäische 
Vogelschutzgebiete und deren gegenseitige Abhängigkeiten 
 
2. Eine artenschutzrechtliche Untersuchung 
 
3. Ein Versickerungsgutachten 
 
4. Bisher bei der Stadt Grevenbroich eingegangene umweltbezogene Stellungnahmen von Privaten, Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4a Abs. 6 BauGB 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Grevenbroich, den 28.08.2020 
 
 
Klaus Krützen 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 

 
Betr.: Aufstellung der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 158 „Lindenstraße/ 

Montanusstraße/Nordstraße“–Ortsteil Stadtmitte-  
hier:  Einstellung des Verfahrens gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 27.08.2020 gemäß § 2 Abs.1 i.V.m. § 1 Abs. 8 
Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen, das Verfahren zur Aufstellung der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
G 158 „Lindenstraße/ Montanusstraße/Nordstraße“ – Ortsteil Stadtmitte – mit Aufstellungsbeschluss vom 
28.08.2014 einzustellen.  
  
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt. 
 
Ortsteil: Stadtmitte 
BPlan-Änd.-Nr.: 9. Änd. G 158 
Bezeichnung: „Lindenstraße/Montanusstraße/Nordstraße“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 

     

 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 S. 2 BauGB bekannt gemacht. 
 
 
Grevenbroich, den 28.08.2020 
 
 
Klaus Krützen 
Bürgermeister 

 

 

 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 

 
Betr.:  Platzbenennung im Ortsteil Gindorf 
hier:    Alte Verladestraße 
                    
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 27.08.2020 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der im nachfolgenden Übersichtsplan schraffiert kenntlich gemachte Bereich der an die P+R Anlage im Ortsteil 
Gindorf angrenzt erhält die Bezeichnung: 



 
„Alte Verladestraße“ 
Ortsteil: Gindorf 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 

 
 
Ein Übersichtsplan, der die genaue Abgrenzung enthält, kann ab sofort im städtischen Verwaltungsgebäude 
Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, Grevenbroich, Zimmer 212, während der Dienststunden 
eingesehen werden. Es wird um vorherige Terminabsprache gebeten unter den Telefonnummern 02181/608-439 
oder -440. 
 
Grevenbroich, den 28.08.2020 
 
 
Klaus Krützen 
Bürgermeister 
 
 
 
Die Dienststunden des Fachdienstes Stadtplanung sind: 
 
montags bis mittwochs von    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

     und von  14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
      donnerstags von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
        und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

 freitags  von  8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amtliche Bekanntmachung der Stadt Grevenbroich 

 

Entwurf der Nachtragssatzung 2020 

Gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung, 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf der Nachtragssatzung der Stadt Grevenbroich für das 

Haushaltsjahr 2020 mit seinen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat bei der 

Stadtverwaltung Grevenbroich, Fachbereich Finanzmanagement (FB 20), Verwaltungsgebäude Am Markt 2 

(Neues Rathaus), Grevenbroich, 3. Etage, Zimmer 347 zur Einsichtnahme öffentlich ausliegt. 

 

Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige der Stadt gemäß § 80 Abs. 3 Satz 2 GO NW 

innerhalb einer Frist von mindestens 14 Kalendertagen Einwendungen erheben. Gegen den Entwurf der 

Haushaltssatzung mit den zugehörigen Anlagen können während der Dienststunden vom 07. September 2020 bis 

zum 21. September 2020 Einwendungen erhoben werden. 

Die digitale Version des Haushaltsentwurfes steht ab dem 21.09.2020 auf der Homepage der Stadt Grevenbroich 

zur Verfügung. 

Die Dienstzeiten lauten: 

montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr, 

donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr und  

freitags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr.   

 

Eventuelle Einwendungen sind schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Stadt Grevenbroich - 

Fachbereich Finanzmanagement (FB 20) -, Verwaltungsgebäude Am Markt 2 (Neues Rathaus), Grevenbroich, 3. 

Etage, Zimmer 347, einzulegen. 

 

Über die Einwendungen, die gegen den Entwurf der Nachtragssatzung und dessen Anlagen erhoben werden, 

beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung. 

 

Grevenbroich, den 31. August 2020 

 

Klaus Krützen 

Bürgermeister 

 

 

 

 
Satzung vom 01.09.2020 
 
zur 8. Änderung der Satzung der Stadt Grevenbroich über Erlaubnisse und Gebühren für 
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen – Sondernutzungssatzung vom 28.01.1988 in der 
Fassung der 7. Änderungssatzung vom 03.04.2017 

 
Aufgrund der §§ 18, 19, 19a und 21 des Straßen‐ und Wegegesetzes des Landes Nordrhein‐Westfalen (StrWG 
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NW S. 1028 / SGV NW 91) sowie des § 8 Abs. 1 
und 3 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 (BGBl I S. 

1206) und des § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein‐Westfalen (GO NW) in der Fassung vom 



14.07.1994 (GV NW S. 666 / SGV NW 2023) hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 27.08.2020 
folgende Satzung beschlossen: 

 
 

Art. I 
 
Die Satzung der Stadt Grevenbroich über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen 
Straßen - Sondernutzungssatzung vom 28.01.1988 in der Fassung der 7. Änderungssatzung vom 03.04.2017, in 
Kraft getreten am 01.05.2017, wird wie folgt geändert: 
 

1. Gebührentarif A Ziffer 6 wird ersatzlos gestrichen. 

2. Gebührentarif B Ziffer 5 wird wie folgt geändert: 

 
„5. Aufstellung von Tischen und Stühlen gebührenfrei“ 

 
 

Art. II 
 
Die Änderungssatzung tritt am Tag nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie gilt befristet bis zum 31.12.2020. 
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